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I. Ausgangslage 

Art. 1 Rechtliche Grundlagen 

1 Das vorliegende Reglement stützt sich auf § 8 und § 66 der Volksschulverordnung,  

LS 412.101. 

Art. 2 Inhalt 

1 Dieses Reglement regelt den Transport mit dem Schulbus, den Pedibus zur Betreuung sowie 

die Abgabe von Verkehrsabonnementen innerhalb der Primarschule Wädenswil (nachfolgend 

PSW genannt). 

Art. 3 Geltungsbereich 

1 Das Reglement gilt für alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Wädenswil, welche den 

öffentlichen Kindergarten oder die öffentliche Primarschule besuchen. 

II. Rahmenbedingungen 

Art. 4 Grundsätze 

1 Die PSW ist daran interessiert, dass möglichst alle Kinder den Schulweg selbständig zurück-

legen. 

2 Sofern der Schulweg zumutbar ist, liegt er im Verantwortungsbereich der Eltern, bzw. Erzie-

hungsberechtigten. Die PSW geht davon aus, dass sie ihre Kinder frühzeitig vor dem Kinder-

garten- oder Schuleintritt auf die Verkehrsgegebenheiten vorbereiten und den Schulweg ge-

meinsam mehrmals regelkonform begehen. 
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Art. 5 Leistungsberechtigung 

1 Wird die Zuteilung in einen Kindergarten oder in ein Schulhaus von der Leitung Bildung mit-

tels Verfügung veranlasst, sind die Distanzen gemäss Art. 6 für den Entscheid über die Abgabe 

von Verkehrsabonnementen oder einen Schülertransport massgebend. 

2 Besucht ein Kind auf Gesuch der Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht das nächstgele-

gene Schulhaus oder den nächstgelegenen Kindergarten, besteht kein Anspruch auf Trans-

port oder die Abgabe von Verkehrsabonnementen durch die Schule.  

3 Schulbusfahrten werden nur auf dem Gemeindegebiet Wädenswil durchgeführt. 

4 Leistungsberechtigte Kindergartenkinder werden grundsätzlich mit dem Schulbus gefahren. 

5 Bei leistungsberechtigten Kindern ab der 1. Klasse, bestimmt die Leitung Schülerschaftsbe-

lange, ob der Transport mit dem Schulbus oder dem öffentlichen Verkehr durchgeführt wird.  

6 Ab der 5. Klasse besteht kein Anspruch mehr auf einen Transport. Kinder, welche 3 km oder 
mehr von der Schule entfernt wohnen, können ein Verkehrsabonnement beantragen. 

7 Wenn die betrieblichen Gegebenheiten es erfordern, hat die Leitung Schülerschaftsbelange 
die Möglichkeit, mit den Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten eine individuelle Lösung zu ver-
einbaren. 

8 Die Leistungsberechtigung bezieht sich immer auf die spezielle Situation des transportbe-

rechtigten Kindes. Eltern, Geschwister, Nachbarskinder oder Kolleginnen und Kollegen von 

Kindern, welche mit dem Schulbus transportiert werden, haben kein Anrecht mitzufahren. 

Art. 6 Zumutbarer Schulweg 

1 Die Beurteilung eines zumutbaren Schulwegs berücksichtigt das Alter der Kinder (Zyklus), 

den Schulweg (Dauer, Länge, Höhenunterschied) sowie zumutbare Gefahren. 

 

2 Obige Angaben für die zumutbare Länge des Schulweges sind nach unten zu korrigieren, 
falls die Beschaffenheit des Weges ein leichtes Gehen verunmöglicht oder wenn die Konstitu-
tion oder Gesundheit des entsprechenden Kindes unterdurchschnittlich ist. 

3 Kinder, welche mit dem Schulbus gefahren werden, werden nicht zuhause, sondern an zent-

ral gelegenen, sicheren Sammelplätzen abgeholt. Die Distanz von zuhause zu den Sammel-

plätzen erfüllt die Kriterien eines zumutbaren Schulwegs. 

Zyklus Schulweg Zumutbare Gefahren 

Kindergarten D: bis 30 min. 

L: bis 1.2 km 

H: < 100 m 

Fussgängerwege oder Trottoir und Regelung (z.B. 

Lichtsignale, Lotsendienst oder Pedibus) der Übergänge an 

Hauptstrassen 

Unterstufe  

(1./2. Klasse) 

D: bis 40 min. 

L: bis 1.7 km ' 

H: < 150 m 

Fussgängerwege oder Trottoir und Zebrastreifen bei 

Hauptstrassen 

Mittelstufe 1 

(3./4. Klasse) 

D: bis 45 min. 

L: bis 2.2 km 

H: < 200 m 

Jede Verkehrssituation ausser Unfallschwerpunkte 
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III. Besondere Transporte 

Art. 7 Therapien 

1 Für den Weg zu Therapien, die während der Schulzeit stattfinden, ist die PSW verantwortlich. 

Mit Therapien sind folgende, durch die PSW angeordnete, Massnahmen gemeint: Logopädie, 

Psychomotorik und Psychotherapie.  

Art. 8 Pedibus zur schulergänzenden Betreuung 

1 Grundsätzlich gelten für den Pedibus (Begleitung der Kinder vom Kindergarten zur Betreuung 

und zurück durch eine erwachsene Person zu Fuss) die unter Art. 6 aufgeführten Kriterien. 

IV. Information 

Art. 9 Merkblatt für Eltern 

1 Alle Eltern oder Erziehungsberechtigten, deren Kinder mit dem Schulbus transportiert wer-

den, erhalten ein Merkblatt. Dieses ist integrierter Bestandteil des vorliegenden Reglements. 

Art. 10 Merkblatt für Lehrpersonen und Therapiepersonal 

1 Das Therapiepersonal und Lehrpersonen, welche Kinder unterrichten, die mit dem Schulbus 

transportiert werden, erhalten ein Merkblatt. Dieses ist integrierter Bestandteil des vorliegen-

den Reglements. 

Art. 11 Ausschluss vom Transport 

1 Kinder, welche den Transport mit dem Schulbus stören, mehrmals nicht pünktlich sind oder 

sich nicht an die Regeln (Merkblatt) halten, werden vom Transport ausgeschlossen. In diesem 

Fall sind die Eltern für den Weg zuständig und es werden keine Kilometer- oder ÖV-Entschä-

digungen ausgerichtet. 

V. Ausnahmen 

Art. 12 Schriftlich begründetes Gesuch 

1 Fälle, welche nicht diesem Reglement entsprechen, erfordern ein schriftlich begründetes Ge-

such. Dieses muss bei der Primarschule eingereicht werden. Die Überprüfung erfolgt durch 

die Leitung Bildung. 
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VI. Schlussbestimmungen 

Art. 13 Inkrafttreten 

1 Das Reglement Schülertransporte der Primarschule Wädenswil ist von der Schulpflege an 

ihrer Sitzung vom 27. November 2025 genehmigt worden. Es tritt per 1. Januar 2026 in Kraft 

und ersetzt allfällige weitere mit diesem Reglement in Widerspruch stehende Bestimmungen. 

2 Es kann durch Beschluss der Schulpflege jederzeit geändert oder ergänzt werden. 

 

Wädenswil, 27. November 2025 

 

 

Stadt Wädenswil 

Primarschule 

 

Schulpräsidium Leitung Bildung 

 

 

 

Pierre Rappazzo Dr. Stefan Bättig 

Stadtrat, Schulpräsident Leiter Bildung 

 

 

 

 

 

Änderungsnachweis 

Version Änderungsbeschrieb Artikel Beschluss/Datum 

1 Abnahme Reglement alle SPF-Beschluss vom 27.11.2025 
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Anhang 

Anhang 1 Merkblatt Schülertransport für Eltern 

Anhang 2 Merkblatt Schülertransport für Lehrpersonen und Therapieperso-

nal 
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